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Wenn die Jahreseinnahmen Ihres Vereins 100.000 Euro nicht überschreiten, entfällt die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung.

Für die Ermittlung der Jahreseinnahmen gilt das Zuflussprinzip: Zu berücksichtigen sind die im Abrechnungsjahr tatsächlich zugeflossenen Mittel.

Angerechnet werden alle Einnahmen.

Angerechnet werden auch Sachspenden sowie Vermögenszuflüsse, die nicht zeitnah verwendet werden müssen (z. B. Erbschaften, Spenden zur Aufstockung des Vereinsvermögens).

Nicht angerechnet werden Aufwandsspenden, da hier kein vermögenswirksamer Mittelzufluss stattfindet. Ebenso bleiben aufgelöste Rücklagen außen vor
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